
Bettler, die arbeitsfähig wären, hätten keinen Anspruch auf Unterstützung.“ BÜCHEL”

beschreibt in seiner Geschichte der Pfarrei Schaan im Historischen Jahrbuch die so genannte

„Spend“, die seit dem Spätmittelalter zur Unterstützung hinzugezogen wurde. Die Spend war

zunächst eine Armenkasse, später wurde der Begriff erweitert: „So hatte auch bei uns wohl

jede grössere Gemeinde eine Armenanstalt, die man Spend nannte, weil sie den Armen
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Wohltaten spendete. Diese Anstalten kamen seit dem 16. Jahrhundert auf, deren

Verwaltung den ,Spendmeistern" oder ,Spendvógten" oblag, die die Vertretung des
7

Armenwesens der jeweiligen Gemeinden übernahmen.^ Laut BÜCHEL sei schon das

„Mittelalter [..] reich an kirchlichen und karitativen Stiftungen [gewesen], die ihre
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*^" Vor allem Personen ausEntstehung zum grossen Teil der Privatwohltátigkeit verdanken.

kirchlichen Kreisen richteten Stiftungen für die Spend ein und ein Pfarrer Orhi [Óhri, Ann.d.

Verfasserin] richtete gar eine eigene Armenstiftung ein. Die Spend beinhaltete sowohl

finanzielle Unterstützung (bspw. für Begrábnisse) als auch solche in Form von Lebensmitteln

für die Armen im Dorf. Da die Beträge aus der Spend nicht reichten, wurde in der

Polizeiordnung von 1577 festgelegt, dass in der Sonntagspredigt Almosen gesammelt werden

sollen. Als grosses Problem bezeichnet BÜCHEL die fremden Bettler und Fahrenden, welche

sogar mit Wagen in andere Gemeinden abgeschoben werden mussten, um versorgt werden zu

können.” Diese wurden in der ,Spendküche* versorgt. Die Erträge der Spend wurden mit

dem Gemeindegesetz von 1842 wahrscheinlich in den ,Armenfonds" übertragen; 1845

übernahm der Ortseelsorger zusammen mit zwei Spendvógten (sog. ,Armenváter^) das

Armen- und Spendwesen und es wurde eine Landesarmenkommission gegründet." Die neue

Polizeiordnung von 1843 beinhaltete neben allen móglichen Regelungen zur Einhaltung der

Sittlichkeit, Ordnung und Moral in Bezug auf Erwachsene aber auch Kinder, den folgenden

explizit kinderrechtlichen Paragraphen:
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Das Recht der Eltern, ungehorsame und unsittliche Kinder zu züchtigen, darf niemals in

Misshandlung ausarten, wodurch die Gezüchtigten Schaden leiden könnten. Solche

Misshandlungen der Eltern an ihren Kindern, der Vormünder an ihren Mündeln, der

Lehrherren an ihren Lehrjungen werden als schweren Polizeiübertretungen bestraft.”
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